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SiK Mehrheit (Schindler)  Rückweisung an Direktion mit folgenden Auflagen:  - 

 1. Der Grosse Rat bekennt sich zum Sportkanton Bern. Eine Sportstrategie wird vom Grossen Rat 
ausdrücklich gewünscht. Die überarbeitete Sportstrategie ist dem Grossen Rat innert Jahresfrist zur 
Kenntnisnahme vorzulegen. 

  

 2. Die Vision und die strategischen Stossrichtungen sind unbestritten und werden unterstützt. Die 
Strategie enthält im Bezug dazu alle wesentlichen und wichtigen Bestandteile. 

  

 3. Die Strategie ist leserfreundlich und übersichtlich darzustellen. Insbesondere ist darauf zu achten, 
dass geplante Aufgaben und/oder Massnahmen priorisiert werden und eine zeitliche 
Umsetzungsplanung vorgesehen wird. 

  

 4. Der Gesundheitsaspekt des Sports sollte in den strategischen Stossrichtungen erwähnt werden. Nach 
Ottawa Charta bedeutet Gesundheit: Physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden. Sport 
muss dieses Ziel anvisieren. 
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 5. Spezifische Bevölkerungsgruppen sollen in den Stossrichtungen nicht exklusiv herausgehoben 
werden. 

  

 6. Es ist eine Gewichtung in Bezug auf die drei Handlungsfelder Bildung und Sport, Sport für alle und 
Leistungssport in dieser Reihenfolge vorzunehmen. In der Folge soll Bildung und Sport an erster, 
Sport für alle an zweiter und der Leistungssport an dritter Stelle aufgeführt werden. 

  

 7. Eine Priorisierung von neuen geplanten Massnahmen soll in Bezug auf die drei Handlungsfelder 
Bildung und Sport, Sport für alle und Leistungssport folgendermassen vorgesehen werden: 
 
7.1 Prioritär soll ein Sportanlagenkonzept (wie im Sportförderungsgesetz Art.5 gesetzlich verankert) 

an die Hand genommen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Sportanlagenplanung im 
Verbund mit den Gemeinden (Volksschulen), dem Kanton (Berufsschulen) und den Verbänden 
(Spitzensport) anzugehen ist. 

7.2 Bildung und Sport: Auf die Ausbildung von allen Lehrpersonen im Fach «Bewegung und Sport» 
ist ein Schwerpunkt zu legen. 

7.3 Bildung und Sport: Der Schwimmunterricht für die Schülerinnen und Schüler ist sicherzustellen. 

7.4 Bildung und Sport: Als prioritär vorzusehen sind Massnahmen, die die Durchführung der 
Sportlektionen auf allen Schulstufen möglich machen. 

7.5 Sport für alle: Der Kanton soll eine tragende koordinative Rolle übernehmen. Er stellt 
Grundlagen für Vereine zur Verfügung und stellt vorhandene Angebote auf einer zentralen 
Datenbank zur Verfügung. 

7.6 Leistungssport: Der Kanton fokussiert sich beim Leistungssport auf die Optimierung der 
Vereinbarkeit von Schule, Beruf und Sport. 

 

  

 
 


